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FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSORDNUNG

der Gemeinde Lohfelden
(in der Fassung der 9. Anderungssatzung vom 17. Dezember 2009)

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt geandert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBI. I. S. 757)
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Satz 1 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes vom 05.07.2007
(GVBI. I S. 338) und der Richtlinie 2006/123/EG des Européischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt hat die Gemeindevertretung der
Gemeinde Lohfelden in der Sitzung vom 17.12. 2009 folgende

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

81
Geltungsbereich

Diese Friedhofsordnung gilt fiir die nachstehend genannten Friedhofe der Gemeinde Lohfelden:
- Lohfelden - Hauptfriedhof / BergstralRe
- Lohfelden - Crumbach
- Lohfelden - Ochshausen
- Lohfelden - Vollmarshausen

§2
Friedhofsverwaltung

Die Verwaltung des Friedhofs- und Bestattungswesens obliegt dem Gemeindevorstand, im fol-
genden Friedhofsverwaltung genannt.
§3

Friedhofszweck

(1) Die Friednhofe dienen der Bestattung und der Pflege der Grabstatten im Andenken an die
Verstorbenen.

(2) Gestattet ist die Bestattung derjenigen Personen, die

1. bei ihrem Ableben mit Hauptwohnung bei der Gemeinde Lohfelden gemeldet waren,
oder

2. ein Recht auf Benutzung einer Grabstatte auf einem der Friedhofe hatten, oder

3. innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind, soweit sie nicht auf einen anderen

Friedhof tUberfiihrt werden.
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Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung besteht nicht.

Ein Rechtsanspruch auf einem bestimmten Friedhof der Gemeinde Lohfelden beigesetzt zu
werden, besteht nicht.

Der Friedhof Lohfelden-Crumbach steht als reiner Urnenfriedhof und fur Belegungen freier
Stellen (Erd- u. Urnenbestattungen) bereits erworbener Grabstéatten zur Verfliigung.

Auf dem Hauptfriedhof BergstralRe stehen Grabfelder zur Verfiigung, die mit ihrer Grablage
fur Bestattungen nach dem moslemischen Glauben vorgesehen sind. Die Ruhefristen gem.
8§ 9 der Friedhofsordnung bleiben hiervon unbertihrt.

§4
SchlieBung und Entwidmung

Ein Friedhof und Friedhofsteile kbnnen aus wichtigem Grund geschlossen oder entwidmet
werden.

Durch die Schliel3ung sind weitere Bestattungen nicht moglich. Durch die Entwidmung geht
die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestétte der Toten verloren. Die Entwidmung ist erst
mit Wirkung von dem Zeitpunkt an zuléassig, zu dem samtliche Ruhefristen abgelaufen sind.

II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN

85
Verhalten auf den Friedhdfen

Die Friedhofsbesucher haben sich der Wirde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den
Anordnungen des aufsichtsbefugten Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 6
Jahren durfen die Friedhofe nur in Begleitung Erwachsener betreten.

Nicht gestattet ist innerhalb der Friedhofe:

1. das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht besondere Erlaubnis
hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem Verbot sind Kinderwagen und Rollstihle
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung,

2. Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,

3. an Sonn- u. Feiertagen und wahrend einer Bestattung oder einer Gedenkfeier auf
den Friedhofen storende Arbeiten auszufiihren,

4. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmalig zu fotografieren oder zu filmen,

5. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von Bestat-
tungsfeiern notwendig und ublich sind,
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6. die Friedhofe und ihre Anlagen und Einrichtungen zu verunreinigen oder zu
beschadigen sowie Rasenflachen (soweit sie nicht als Wege dienen) und Grabstat-
ten unberechtigterweise zu betreten,

7. Abfalle aller Art au3erhalb der hierfiir vorgesehenen Platze abzulegen,

8. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck der
Friedhtfe und der Ordnung auf ihnen vereinbar sind.

Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhéangende Veranstal-
tungen bedurfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, sie sind spétestens eine Woche
vor Durchfiihrung anzumelden.

§6
Gewerbliche Betatigung auf den Friedhdfen

Gewerbliche Tatigkeiten auf dem Friedhof (inshesondere Steinmetze, Steinbildhauer, Gart-
ner, Bestatter, Tischler) bedirfen, soweit nicht Arbeiten im Auftrag der Friedhofsverwaltung
durchgefuhrt werden, der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung.

Die Zulassung erfolgt auf Antrag. Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die
a) in fachlicher, betrieblicher und persénlicher Hinsicht zuverlassig sind und

b) diese Friedhofsordnung durch Unterschrift fur alle einschlagigen Arbeiten als verbindlich
anerkannt haben.

Uber den Antrag wird unverziglich, spatestens innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage aller
Unterlagen entschieden. Mit Ablauf dieser Frist gilt die Zulassung als erteilt.

Die gewerblichen Tatigkeiten mussen mit dem Friedhofszweck vereinbar sein und dirfen
Bestattungsfeierlichkeiten nicht stdren.

Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte, die bei der Ausfiihrung
aller Arbeiten auf den Friedhtfen mitzufihren und den Aufsichtspersonen auf Verlangen
vorzuzeigen ist. Die Berechtigungskarte wird fiir ein Kalenderjahr ausgestellt.

Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofsordnung zu beachten.
Die Gewerbetreibenden haften fiir alle Schaden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusam-
menhang mit einer Tatigkeit auf den Friedhtfen schuldhaft verursachen.

Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung davon abhangig machen, dass bei der An-
tragstellung ein fur die Ausfuhrung der Tatigkeit ausreichender Haftpflichtversicherungs-
schutz nachgewiesen wird.

Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhdfen dirfen nur werktags ausgefiihrt werden. Die Ar-
beiten sind frilhestens um 7.00 Uhr aufzunehmen und spatestens um 19.00 Uhr, an Sams-
tagen spatestens um 13.00 Uhr, zu beenden. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen
zulassen.
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(8) Soweit es zur Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich ist, kénnen die Gewerbetreibenden
die Wege mit geeigneten Fahrzeugen befahren.

(9) Die fur die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dirfen auf den Friedhofen
nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendi-
gung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplatze wieder in Ordnung zu bringen.

Gerate durfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(10) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder schwerwiegend gegen diese Friedhofsordnung
verstolRen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. (2) ganz oder teilweise nicht mehr
gegeben sind, kann die Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch
schriftlichen Bescheid entziehen.

(1) Steinmetze, Bildhauer und Gartner bedurfen fir die dem jeweiligen Berufsbild entsprechen-
de gewerbliche Tatigkeit auf den Friedhofen der vorherigen Zulassung durch die Friedhofs-
verwaltung.

(2) Die zulassung erfolgt auf Antrag, wenn Gewerbetreibende in fachlicher, betrieblicher und
personlicher Hinsicht zuverlassig sind.
Antragsteller des Handwerks haben ihre Eintragung in die Handwerksrolle, Antragsteller des
handwerksahnlichen Gewerbes ihre Eintragung in das Verzeichnis gemaf § 19 Handwerks-
ordnung und Antragsteller der Gartnerberufe ihre Eintragung in das Verzeichnis des zustan-
digen Berufsverbandes nachzuweisen. Antragsteller des Handwerks oder des Gartenbaus
haben ferner nachzuweisen, dass sie selbst oder fachliche Vertreter die Meisterpriifung oder
einen vergleichbaren anerkannten beruflichen Abschluss abgelegt haben.

(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Austibung anderer als in Abs. (1) genannter Tatig-
keiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Abs. (1), (2) und
(6) gelten entsprechend.

(4) Die zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte, die bei der Ausfiihrung
aller Arbeiten auf den Friedhtfen mitzufihren und den Aufsichtspersonen auf Verlangen
vorzuzeigen ist. Die Berechtigungskarte wird fiir ein Kalenderjahr ausgestellt.

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofsordnung zu beachten.
Die Gewerbetreibenden haften fiir alle Schaden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusam-
menhang mit einer Tatigkeit auf den Friedhtfen schuldhaft verursachen.

(6) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung davon abhangig machen, dass bei der Antrag-
stellung ein fir die Ausfihrung der Tatigkeit ausreichender Haftpflichtversicherungsschutz
nachgewiesen wird.

(7) Arbeiten auf den Friedhofen durfen nur werktags ausgefiihrt werden. Die Arbeiten sind
spatestens um 19.00 Uhr, an Samstagen spatestens um 13.00 Uhr zu beenden. Die Fried-
hofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.

(8) Soweit es zur Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich ist, konnen die Gewerbetreibenden die
Wege mit geeigneten Fahrzeugen befahren.

(9) Die fur die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dirfen auf den Friedhéfen nur
an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung
der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplatze wieder in Ordnung zu bringen.
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Geréate durfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(10) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder schwerwiegend gegen diese Friedhofsordnung ver-
stol3en oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. (2) ganz oder teilweise nicht mehr
gegeben sind, kann die Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch
schriftlichen Bescheid entziehen.

lll. ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN

87
Bestattung

(1) Jede Bestattung ist unverzuglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung unter
Vorlage der erforderlichen Unterlagen anzumelden.

(2) Die Friedhofsverwaltung erteilt die Bestattungserlaubnis und legt Ort und Zeit der
Bestattung fest. Dabei werden Wuinsche der fir die Bestattung sorgepflichtigen Personen
nach Mdoglichkeit beriicksichtigt.

(3) Bestattungen finden von Montag bis Freitag statt. In begriindeten Fallen sind mit Genehmi-
gung der Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassig.

8§88
Leichen, Sarge und Trauerfeiern

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie kénnen in Be-
gleitung eines Angehdrigen des Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der Friedhofsver-
waltung betreten werden.

(2) Leichen missen spatestens 36 Stunden nach dem Eintritt des Todes, jedoch nicht vor Aus-
flllung des Leichenschauscheines, in die Leichenhalle des Friedhofes oder eine sonstige
verfuigbare offentliche Leichenhalle gebracht werden. Als offentliche Leichenhalle gelten die
Leichenhallen von Krematorien, Krankenhausern, Bestattungsunternehmen und Pathologi-
schen Instituten.

(3) Leichen sind in verschlossenen Sargen in die Leichenhalle zu bringen. Die Sarge miissen
fest gefligt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlos-
sen ist. Die Sarge durfen nicht aus Metall, Kunststoff oder sonstigen schwer verganglichen
Stoffen hergestellt werden.

(4) Die Sarge werden spatestens 1 Stunde vor Beginn der Trauerfeier bzw. der Bestattungszeit
geschlossen und dirfen nicht mehr gedffnet werden. Bis dahin kdnnen die Angehdrigen die
Verstorbenen, sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, nach vo-
rausgegangener Absprache mit dem Friedhofspersonal oder der Friedhofsverwaltung sehen.

(5) Die Gemeinde haftet nicht fir den Verlust von Wertgegenstanden, die den Leichen beigege-
ben worden sind.

(6) Trauerfeiern kénnen in der Friedhofshalle, am Grab oder an einer anderen im Freien vorge-
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sehenen Stelle abgehalten werden.

Der Transport des Sarges zur Grabstatte erfolgt durch das Friedhofspersonal bzw. Personal
eines beauftragten Bestattungsinstitutes. Im Falle einer anderen, von den Angehdorigen be-
absichtigten Regelung muss die Genehmigung der Friedhofsverwaltung eingeholt werden.

89
Ausheben der Grabstatten, Ruhefrist

Die Grabstéatten werden nur durch das Friedhofspersonal bzw. durch Beauftragte der Fried-
hofsverwaltung ausgehoben, getffnet und geschlossen.

Die Tiefe der einzelnen Grabstatten betragt von der Erdoberflache (ohne Hugel) bis zur
Sargoberkante mindestens 0,90 m, bis zur Urnenoberkante mindestens 0,50 m.

Werden bei der Wiederbelegung einer Grabstatte beim Ausheben Leichenteile, Sargteile
oder sonstige Uberreste gefunden, so sind diese sofort mindestens 0,30 m unter die Sohle
der neuen Grabstatte zu verlegen.

Die Nutzungsberechtigten einer Grabstétte haben evtl. vorhandene Grabeinfassungen,
Grabmale und Bepflanzungen soweit zu entfernen, dass eine nachfolgende Bestattung ohne
Behinderung durchgefiihrt werden kann. Missen fur eine Beisetzung Randsteine, Einfrie-
dungen oder Grabmale entfernt werden, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Er-
forderliche auf Kosten der hierzu Verpflichteten zu veranlassen. Dies gilt auch fur die ord-
nungsgemale Wiederinstandsetzung der Aufstellung baulicher Teile. Die Friedhofsverwal-
tung haftet dabei nicht fur auftretende Schaden.

Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung einer Grabstelle betragt 30 Jahre, bei Urnengrabstel-
len 20 Jahre. Bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre.

§10
Umbettungen

Die Ruhe der Toten darf grundséatzlich nicht gestort werden.

Umbettungen von Leichen und Aschen bedirfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der
Gemeinde in den ersten 5 Jahren der Ruhefrist nur bei Vorliegen eines dringenden &ffentli-
chen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstatte/Urnenreihengrabstatte in eine
andere Reihengrabstatte/Urnenreihengrabstatte sind innerhalb der Gemeinde nicht zulassig.

Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung bzw. durch von ihr Beauftragte
durchgefihrt. Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schéaden, die an benachbarten Grabstatten
und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.
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IV. GRABSTATTEN

811
Grabarten

Folgende Arten von Grabstatten werden zur Verfliigung gestellt:

(A) Reihengrabstatten

(B) Wahlgrabstatten

(C) Urnenreihengrabstatten

(D) Urnenwahlgrabstatten

(E) Anonyme Urnenreihengrabstatten
(F) Wiesenerdgrabstatte

(G) Wiesenurnengrabstatte

(H) Baumurnengrabstatte

Ein Anspruch auf Uberlassung einer Grabstétte in bestimmter Lage sowie auf die Unveran-
derlichkeit der Umgebung besteht nicht.

Die Bestattungen erfolgen nach von der Friedhofsverwaltung aufgestellten Belegungsplé-
nen.

§12
Nutzungsrechte

Nutzungsrechte an Grabstatten kdnnen nur nach Maf3gabe dieser Friedhofsordnung
begriindet werden. Sie sind 6ffentlich-rechtlicher Natur. Die Grabstétten bleiben Eigentum
des Friedhofseigentiimers.

Nutzungsrechte an Wabhlgrabstatten konnen schon zu Lebzeiten erworben werden.

Bei Streitigkeiten zwischen den Beteiligten Uber Rechte an Grabstatten, Uber die
Verwaltung oder Gestaltung einer Grabstatte oder eines Grabmals kann die Fried-
hofsverwaltung bis zur gitlichen Einigung oder rechtskraftigen gerichtlichen
Entscheidung Uber diese Streitigkeiten die erforderlichen Regelungen treffen.

§13
Anzahl der Erdbestattungen

In jeder Grabstelle darf wahrend des Laufs der Ruhefrist grundséatzlich nur eine Erdbestat-
tung vorgenommen werden.

Es ist zulassig, eine mit ihrem neugeborenen Kind verstorbene Mutter oder zwei zur
gleichen Zeit in ihrem ersten Lebensjahr verstorbene Kinder in einem Sarg beizusetzen.
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8§14
Verlegung von Grabstéatten

Aus zwingenden Griinden des 6ffentlichen Rechts kann die Friedhofsverwaltung Grabstat-
ten verlegen. Die Leichen oder Aschenreste sind in diesen Fallen in eine andere Grabstétte
gleicher Art umzubetten. Grabmale und sonstige Grabausstattungen sind umzusetzen.

(A) REIHENGRABSTATTEN

§15
Nutzungsdauer, Anlage und Pflege

Reihengrabstatten sind Grabstatten, die fur die Dauer der Ruhefrist (§ 9, Abs. 5) abgegeben
werden.

Sie werden der Reihe nach belegt und im Todesfall fiir die Dauer der Ruhefrist des zu
Bestattenden zugeteilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstatte
oder die Verlangerung des Nutzungsrechts ist nicht méglich. Eine Reihengrabstétte kann
auch nach Ablauf der Ruhefrist nicht in eine Wahlgrabstéatte umgewandelt werden.

816
Arten und Malle

Es werden eingerichtet:

1. Reihengrabstétten fir die Beisetzung Verstorbener bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr,
2. Reihengrabstatten fir die Beisetzung Verstorbener ab vollendetem 5. Lebensjahr.

Die Reihengrabstatten haben folgende Mal3e:

1. Fur Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
Lange 1,20 m
Breite 0,80 m
Abstand 0,30 m

2. Fur Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr
Lange 2,20 m
Breite 0,90 m
Abstand 0,30 m

Es werden eingerichtet:
1. Reihengrabstéatten fiir die Beisetzung Verstorbener bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,

2. Reihengrabstatten fur die Beisetzung Verstorbener ab vollendetem 5. Lebensjahr.

Die Reihengrabstatten haben folgende Mal3e:

9. Erganzungslieferung



(1)

(2)

(1)

(2)

®3)

(4)

240

1. FUr Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

Lange 1,20 m
Breite 0,80 m
Abstand 0,30 m

2. Fur Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr

Lange 2,20m
Breite 0,90 m
Abstand 0,30 m

8§17
Wiederbelegung

Uber die Wiederbelegung von Reihengrabstatten, fiir die die Ruhefrist abgelaufen ist,
entscheidet die Friedhofsverwaltung.

Das Abraumen von Feldern mit Reihengrabstéatten oder Teilen von ihnen ist 3 Monate
vorher 6ffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabstattenfeld
bekanntzumachen.

(B) WAHLGRABSTATTEN

§18
Nutzungsrecht

Wabhlgrabstatten sind Grabstatten fir Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht fur die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Auf Verleihung
eines Nutzungsrechts an einer bestimmten Wabhlgrabstatte besteht kein Rechtsanspruch.
Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wieder erworben oder verlangert werden. Wie-
dererwerb oder Verlangerung sind nur auf Antrag und nur fir die gesamte Wahlgrabstatte
moglich. Ein Rechtsanspruch auf Verlangerung oder Wiedererwerb besteht, mit Ausnahme
der Verlangerung oder des Wiedererwerbs beziglich einer nicht voll belegten Wahlgrabstat-
te, nicht.

Wiesenerdgréber sind Grabstétten fiur Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungs-
recht fir die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird.

Wiesenerdgraber werden vom Friedhofstrager angelegt und gegen Zahlung eines einmali-
gen Abldsebetrages fur die Nutzungszeit gepflegt. Auf Wiesenerdgrabern ist die Anbringung
eines Grabmals erlaubt.

Es werden ein- und mehrstellige Wahlgrabstéatten abgegeben. Nach Ablauf der Ruhefrist
einer Leiche kann in der betreffenden Grabstelle eine weitere Beisetzung erfolgen, wenn die
restliche Nutzungszeit die Ruhefrist erreicht oder ein Nutzungsrecht mindestens fiir die Zeit
bis zum Ablauf der Ruhefrist wieder erworben worden ist.

Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushandigung der Verleihungsurkunde. Die/der Nutzungs-

berechtigte hat das Recht auf Beisetzung nach seinem Ableben sowie im Falle des Erwerbs
einer mehrstelligen Wahlgrabstatte das Recht auf Beisetzung seiner verstorbenen Angeho-
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rigen in der Wahlgrabstéatte. Angehdrige im Sinne dieser Bestimmung sind:

1. Ehegatten,

2. Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder und Geschwister,
3. Ehegatten der unter Abs. (3), Ziff. 2. bezeichneten Personen.

Die Beisetzung anderer Personen in der Wahlgrabstatte bedarf der Einwilligung der
Friedhofsverwaltung.

(5) Das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstatte kann nur mit Einwilligung der Friedhofsverwal-
tung und nur auf Angehdérige im Sinne des § 18, Abs. (3) Ubertragen werden.

(6) Erwerber einer Wahlgrabstatte sollen fir den Fall des Ablebens eine Nachfolge im
Nutzungsrecht bestimmen. Diese ist aus dem in § 18, Abs. (3) aufgefiihrten Personenkreis
zu benennen. Wird keine oder eine andere Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht
in der in 8 18, Abs. (3) genannten Reihenfolge auf die Angehérigen bzw. Erben der/des Ver-
storbenen tiber. Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils die/der Alteste nutzungsbe-
rechtigt. Das gleiche gilt beim Tod einer/eines Nutzungsberechtigten, auf die/den das Nut-
zungsrecht friher Ubergegangen war.

Jede Person, auf die ein Nutzungsrecht Ubergeht, kann durch Erklarung gegeniber der
Friedhofsverwaltung auf das Nutzungsrecht verzichten; dieses geht auf die nachsten
Angehdrigen bzw. Erben in der in § 18, Abs. (3) genannten Reihenfolge uber.

(7) Das Recht auf Beisetzung in einer Wahlgrabstatte lauft mit der Nutzungszeit ab. Wahrend
der Nutzungszeit darf eine Beisetzung jedoch nur stattfinden, wenn die Ruhefrist fir diese
Beisetzung die Nutzungszeit nicht Ubersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens fir die Zeit
bis zum Ablauf der Ruhefrist flr diese Beisetzung erneut erworben worden ist.

819
Male

(1) Jede Grabstelle einer Wahlgrabstatte hat folgende Mal3e: Ladnge 2,20 m, Breite 1,00 m. Der
Abstand zwischen den Wahlgrabstatten betragt 0,30 m.

(2) Jede Grabstelle einer Wiesenerdgrabstatte hat die MalRe: Léange 2,20 m,
Breite 0,90 m. Der Abstand zwischen Wiesenerdgrabstatten betragt 0,30 m.

(C), (D) und (E) URNENGRABSTATTEN
8§20
Arten

(1) Die Asche Verstorbener wird in Urnen beigesetzt. Diese kdnnen beigesetzt werden in:

a) Urnenreihengrabstatten (1 Aschenurne)

b) Urnenwahlgrabstatten (bis zu 4 Aschenurnen)

c) Reihengrabstatten fir Erdbestattungen (1 Aschenurne)

d) Wahlgrabstatten fur Erdbestattungen (bis zu 2 Aschenurnen je Grabstelle)
e) Anonymen Urnenreihengrabstatten (1 Ascheurne)

f) Wiesenurnengrabstatten (2 Aschenurnen)

g) Baumurnengrabstétten (2Aschenurnen)
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(2) Urnenreihengrabstatten sind Aschengrabstétten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall
fur die Dauer der Ruhefrist zur Beisetzung einer Aschenurne abgegeben werden. Eine Ver-
langerung des Nutzungsrechts oder ein Wiedererwerb ist nicht mdglich.

(3) Urnenwabhlgrabstatten sind fir Urnenbestattung bestimmte Grabstatten, an denen auf
Antrag ein Nutzungsrecht fur die Dauer von 30 Jahren (Nutzungsrecht) verliehen wird.

(4) Die Beisetzung einer Aschenurne in eine Grabstéatte flir Erdbestattungen ist nur méglich,
wenn die Ruhefrist nach § 9, Abs. (5) gewahrleistet ist.

(5) Die Grabfelder der anonymen Urnenreihengrabstatten sind Rasenflachen, auf denen dicht
nebeneinander bestattet wird. Auf diesen Feldern sind nur Urnenbestattungen zuléssig.
Grabkennzeichen wie Grabhiigel, Grabmale, Einfassungen oder Anpflanzungen sind nicht
gestattet. Die Grabfelder werden im Rahmen der Griinflachenpflege von der Friedhofsver-
waltung unterhalten.

(6) Wiesenurnengraber sind Aschegrabstatten, die der Reihe nach belegt und an denen fir die
Dauer von 20 Jahren auf Antrag ein nutzungsrecht verliehen wird. Die Grabfelder der Wie-
senurnengraber sind Rasenflachen, worauf keine Grabhigel, Grabmale, Einfassungen oder
Anpflanzungen gestattet sind. Die Rasenflachen werden vielmehr von der Friedhofsverwal-
tung unterhalten.

(7) Baumurnengraber sind Aschengrabstatten, die im Wurzelbereich eines Baumes der Reihe
nach belegt und an denen fir die Dauer von 20 Jahren auf Antrag ein Nutzungsrecht verlie-
hen wird. Die Grabfelder der Baumurnengraber sind Rasenflachen mit Baumbestand, die
von der Friedhofsverwaltung unterhalten werden. Die Namen der Verstorbenen werden auf
Antrag in eine von der Friedhofsverwaltung aufgestellte Stele angebracht. Grabhiigel, ande-
re Grabmale, Einfassungen oder Anpflanzungen sind nicht gestattet.

(8)  Aschenurnen kénnen nur unterirdisch beigesetzt werden.

8§21
Male

(1) Urnenreihengrabstatten - mit Ausnahme der nicht gekennzeichneten Urnenreihengrabstéat-
ten haben folgende Mal3e:
Lange 0,80 m, Breite 0,80 m, Abstand 0,30 m.

(2) Die MaRRe der Urnenwabhlgrabstatten sind:
Lange 1,00 m, Breite 1,00 m, Abstand 0,30 m.

(3) Die Mal3e des Wiesenurnengraber sind:
Lange 0,80 m, Breite 0,80 m, Abstand 0,30 m.

(4) Die Male der Baumurnengraber sind:
Lange 0,50 m, Breite 0,50 m
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§ 22
Entfernung von Aschenurnen

Nach Ablauf der Ruhefrist und Erléschen des Nutzungsrechts ist die Friedhofsverwaltung berech-
tigt, die beigesetzten Urnen zu entfernen. Die Asche wird an geeigneter Stelle des Friedhofes in
wurdiger Weise der Erde Ubergeben.

§23
Anwendung der Vorschriften

Die Vorschriften dieser Friedhofsordnung tber Reihen- und Wahlgrabstatten fir Erdbestattungen
gelten fur Urnengrabstatten entsprechend, soweit sich aus den vorstehenden Bestimmungen Uber
Aschenbeisetzungen nichts Abweichendes ergibt.

V. GESTALTUNG DER GRABSTATTEN

8§24
Gestaltungsvorschriften

(1) Inden Grabfeldern fir Wiesenerdgrabstatten und Wiesenurnengrabstatten gelten besondere
Vorschriften. Bei Wiesenerdgrabstétten ist nur das Errichten eines stehenden Grabmales
zugelassen.

Bei Wiesenurnengrabstatten ist nur die Einbringung einer Steinplatte bis zur einer Grol3e
von 40 x 30 oder 60 x 30 cm und 10 cm Mindeststarke mit eingravierten Namen des Ver-
storbenen in den Rasen flach und bodenschliissig zugelassen.

Bei Baumurnengrabstatten werden die Bdume und die Namensstelen von der Friedhofsver-
waltung angelegt und unterhalten.

Auf den Grabstatten dirfen keine Kranze, Grabgebinde oder &hnlicher Grabschmuck abge-
legt werden. Solche von Angehdrigen abgelegten Gegenstande kénnen von der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden. Ferner ist das Bepflanzen der Grunflachen nicht zul&ssig.

(2) Auf den tbrigen Abteilungen aller Friedhéfe gelten nur allgemeine Gestaltungsvorschriften.

(3) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften — mit Ausnahme des Abs.1 —
entfallen zuktinftig und riickwirkend fur alle Friedhtfe der Gemeinde Lohfelden.

§25
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Fur samtliche Friedhofe gelten folgende allgemeine Gestaltungsvorschriften:

1. Jede Grabstatte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Fried-
hofszweck sowie die Wirde des Ortes und die Pietat gewahrt werden.

2. Auf den Grabstatten dirfen insbesondere zum Gedenken an die dort Ruhenden Grabmale
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errichtet und sonstige Grabausstattungen angebracht werden. Grabmale und sonstige Grab-
ausstattungen missen aus wetterbestandigem Werkstoff hergestellt sein.

Die Mindeststéarke fur Grabmale betragt ab 0,40 m bis 1,0 m Hohe 0,14 m, ab 1,0 m bis
1,50 m H6he 0,16 m und ab 1,50 m H6he 0,18 m.

Firmenbezeichnungen dirfen nur an Grabmalen, und zwar in unauffalliger Weise, seitlich
angebracht werden.

8§ 26
Zustimmungserfordernis

Die Errichtung und jede Veranderung von Grabmalen und Grabeinfassungen bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Ohne Zustimmung sind bis
zur Dauer von 2 Jahren nach der Bestattung provisorische Grabmale als Holztafeln bis zu
einer Grol3e von 15 x 30 cm und Holzkreuze zuldssig. Provisorische Einfassungen aus Holz
u.a. sind 2 Jahre nach der Bestattung oder Beisetzung zu entfernen.

Die Zustimmung ist unter Vorlage von Zeichnungen in doppelter Ausfertigung im Mafl3stab
1:10 zu beantragen. Auf dem Antrag und den Zeichnungen muissen alle Einzelheiten der

Anlage, insbesondere Art und Bearbeitung des Werkstoffs sowie Inhalt, Form und Anord-
nung der Inschrift ersichtlich sein. Auf Verlangen sind Zeichnungen in gré3erem Mal3stab
oder Modelle vorzulegen.

Die Errichtung und jede Veradnderung alle sonstigen Grabausstattungen, die auf Dauer an-
gebracht werden sollen, wie Weihwassergefalie, Kerzenhalter, besondere Steine flr In-
schriften usw., bedlrfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung. Abs. (2) gilt entsprechend.

Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal, die Grabeinfassung oder die sonstige Grab-
ausstattung nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Zustimmung errichtet wor-
den ist.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Friedhofsverwaltung errichtete oder mit den
vorgelegten Zeichnungen und Angaben nicht Ubereinstimmende Anlagen missen entfernt
oder den Zeichnungen und Angaben entsprechend verandert werden. Die Friedhofsverwal-
tung fordert die fir ein Grab sorgepflichtigen oder nutzungsberechtigten Personen schriftlich
auf, innerhalb von 6 Wochen die Anlage zu entfernen oder zu verandern. Wird der Aufforde-
rung nicht rechtzeitig Folge geleistet, so kann die Anlage im Wege der Ersatzvornahme
durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom
Verpflichteten zu erstatten.

§ 27
Anlieferung von Grabmalen

(1) Beider Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist der Friedhofsver-

(2)

waltung der genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen.

Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie vor der Funda-
mentierung und Befestigung von der Friedhofsverwaltung tberprift werden kénnen; Einzel-
heiten hierzu kann die Friedhofsverwaltung bestimmen.
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§28
Fundamentierung und Befestigung

(1) Grabmale sind nach den allgemeinen anerkannten Regeln des Handwerks, die in den
Richtlinien fur das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmalen des Bundes-
innungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks
(Versetzrichtlinien) festgelegt sind, so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie
dauernd standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter Grabstatten nicht umstiirzen
oder sich senken kdnnen. Dies gilt fir sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

Mit dem Antrag auf Zustimmung gem. § 26, Abs. (2) sind schriftliche Angaben Uber die Art
der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Gréf3e und Starke der Funda-
mente vorzulegen. Falls durch die danach vorgesehene Fundamentierung und Befestigung
eines Grabmals dessen Standsicherheit nicht gewdahrleistet erscheint, kann die Friedhofs-
verwaltung die erforderliche Anderung vorschreiben. Die Friedhofsverwaltung kann tiberpri-
fen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgefiihrt worden ist.

(2) Die Inhaber und Nutzungsberechtigten von Grabstellen sind verpflichtet, die Anlagen auf
den Grabstellen im Jahr mindestens zweimal, und zwar einmal im Fruhjahr, nach Beendi-
gung der Frostperiode, und zum Anderen im Herbst, auf ihre Standfestigkeit hin fachgerecht
zu Uberprifen oder auf ihre Kosten durch Fachleute Uberprifen zu lassen,
gleichgultig, ob auRerlich Mangel erkennbar sind oder nicht. Dabei festgestellte Mangel sind
unverzuglich auf eigene Kosten zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Inhaber und Nut-
zungsberechtigte von Grabstellen, welche diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, haf-
ten fir sich daraus ergebende Schaden.

(3) Wird der ordnungswidrige Zustand eines Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen trotz
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer Frist von 6 Wochen
beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten
der/des Verantwortlichen zu entfernen. Die Gemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstande 3
Monate aufzubewahren. Ist die/der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen
Aufwand nicht zu ermitteln, genligen als Aufforderung eine 6ffentliche Bekanntmachung und
ein Hinweisschild auf der Grabstétte, das flur die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.
Bei unmittelbar drohender Gefahr ist eine Benachrichtigung nicht erforderlich.

(4) Kunstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als
besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis
gefuhrt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Anderung derartiger Grabmale
und baulichen Anlagen versagen. Insoweit sind die zustandigen Denkmalschutz- und Pfle-
gebehdrden nach Mal3gabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

§29
Entfernung von Grabmalen, Grabeinfassungen
und sonstige Grabausstattungen

(1) Grabmale, Grabeinfassungen oder sonstige Grabausstattungen durfen vor Ablauf der
Ruhefrist oder der Nutzungszeit nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung von
der Grabstelle entfernt werden.
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(2) Nach Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit von Grabstéatten sind Grabmale, Grabein-
fassungen und sonstige Grabausstattungen von den Nutzungsberechtigten binnen 3 Mona-
ten nach Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung zu entfernen. Kommen die Nutzungs-
berechtigten dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die
Grabstatte abrdumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, ein Grabmal
oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Sie gehen entschadigungslos in das Eigen-
tum der Gemeinde Uber, soweit dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung
fur die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulicher Anlage schriftlich vereinbart wurde.
Ist eine derartige Vereinbarung nicht getroffen worden, kann die Friedhofsverwaltung ent-
sprechend den Vorschriften der 88§ 383 ff. Blrgerliches Gesetzbuch verfahren. Sofern
Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen von der Friedhofsverwaltung abgeraumt werden,
hat die/der jeweilige Nutzungsberechtigte die entstehenden Kosten zu tragen.

VI. HERRICHTUNG, BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRABSTATTEN

§ 30
Unterhaltung

(1) Alle Grabstéatten missen im Rahmen der Vorschriften des 8§ 25 hergerichtet und dauernd
instand gehalten werden.

(2) Zzur Bepflanzung der Grabstatten sind nur geeignete Gewéchse zu verwenden, die andere
Grabstatten und die 6ffentlichen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen. Fir Schaden, die
durch auf einer Grabstétte gepflanzten Baume, Straucher, Hecken oder &hnliche Anpflan-
zungen an Grabmalen, Grabeinfassungen oder sonstigen Grabausstattungen benachbarter
Grabstatten oder an offentlichen Anlagen und Wegen verursacht werden, haften die Nut-
zungsberechtigten der Grabstéatte, deren Bepflanzung die Schaden verursacht.

(3) Auf den Grabstatten durfen nur Kranze, Grabgebinde oder ahnlicher Grabschmuck
abgelegt werden, die ausschlie3lich unter Verwendung von verrottbaren Materialien
hergestellt sind.

(4) Verwelkte Blumen und Krénze sind durch die Nutzungsberechtigten von den Grabstatten zu
entfernen. Geschieht dies nicht, so kann die Friedhofsverwaltung nach einer Frist von 6 Wo-
chen die Blumen und Kranze ohne Ankiindigung beseitigen.

Blumen und Kranze sowie sonstiger von Grabstatten abgeraumter, pflanzlicher Grab-
schmuck dirfen nur in die eigens dafur aufgestellten Behaltnisse bzw. den daflr eingerichte-
ten Platzen abgelegt werden.

(5) Zur Unkrautbekampfung durfen keine Mittel verwendet werden, die eine Grundwasserverun-
reinigung verursachen kénnen.

§31
Herrichtung

Reihen- und Urnenreihengrabstatten missen innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung,
Wahl- und Urnenwahlgrabstatten innerhalb von 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts
bzw. der zuletzt vorgenommenen Beisetzung hergerichtet werden. Wird eine Reihengrabstatte
wahrend der Dauer der Ruhefrist, eine Wahlgrabstéatte wahrend der Dauer des Nutzungsrechts
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Uber einen langeren Zeitraum nicht entsprechend den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung in
friedhofswiirdiger Weise instand gehalten und gepflegt, so ist der/dem Nutzungsberechtigten
schriftlich eine Frist von 6 Wochen zur Durchfiihrung der erforderlichen Arbeiten zu setzen. Nach
erfolglosem Ablauf der Frist zur Instandhaltung und Pflege der Grabstatte kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstétte abrdumen, einebnen und einséen lassen.

VIl. SCHLUSS- UND UBERGANGSVORSCHRIFTEN

8§ 32
Alte Rechte

Bei Grabstatten, Gber welche die Gemeinde bei Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung bereits
selbst verfugt hat, bestimmt sich die Nutzungsdauer nach den zum Zeitpunkt des Erwerbs des
Nutzungsrechts geltenden ortsrechtlichen Vorschriften. Vor dem Inkrafttreten dieser Satzung ent-
standene Nutzungsrechte von unbegrenzter Dauer werden je nach Grabart auf die nach dieser
Satzung fir Reihengrabstétten bzw. Wahlgrabstatten geltende Nutzungszeit begrenzt. Die Nut-
zungszeit endet jedoch nicht vor Ablauf der Ruhefrist der zuletzt vorgenommenen Beisetzung; ist
die Ruhefrist fur die zuletzt vorgenommene Beisetzung bereits abgelaufen, endet die Nutzungs-
zeit 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Satzung.

8 33
Ruhebéanke und Stihle

Ruhebéanke und Stiihle sowie sonstige Sitzgelegenheiten durfen nur mit Einwilligung der Fried-
hofsverwaltung an oder auf Grabstatten aufgestellt werden.

834
Listen und Plane

(1) Es werden folgende Listen gefiihrt:

1.  Ein Grabregisterverzeichnis der beigesetzten Personen mit den laufenden Nummern
der Reihengrabstatten, der Wahlgrabstatten und der Urnengrabstatten,

2. eine Namenskartei der beigesetzten Personen unter Angabe des Beisetzungs-
zeitpunktes,

3.  ein Verzeichnis nach 8§ 28, Abs. (4) dieser Friedhofsordnung.

(2) Zeichnerische Unterlagen, Gesamtplane, Belegungsplane und Grabmalentwirfe sind von
der Friedhofsverwaltung zu verwahren.
8§35

Geblhren

Fir die Benutzung der Friedhdfe und ihrer Einrichtungen sind Gebuhren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebuhrenordnung zu entrichten.

§ 36
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Haftung
Die Gemeinde haftet nicht fir Schaden, die durch nicht satzungsgemalfe Benutzung der Fried-

hofe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr
obliegen keine besonderen Obhuts- und Uberwachungspflichten.

§ 37
Zuwiderhandlungen

Vorsatzliche und fahrlassige Zuwiderhandlungen gegen Ge- oder Verbote dieser Friedhofsord-
nung kénnen nach den Vorschriften des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der je-
weils gliltigen Fassung mit Geldbul3e geahndet werden.

§ 38
Inkrafttreten

Dieser 9. Nachtrag tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung in Kraft.

Lohfelden, 17. Dezember 2009

Der Gemeindevorstand

( Siegel)
gez. gez.
Blrgermeister Erster Beigeordneter
Michael Reuter Klaus Steffek
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	Länge 0,50 m, Breite 0,50 m

